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RS OGH 1951/10/25 IVZR42/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1951

Norm

EheG §55

Rechtssatz

Wenn ein Auseinandergehen der geistigen Entwicklung der Ehegatten dazu führt, daß die Ehe in dieser einen

Beziehung nicht zu einer den besonderen Ansprüchen des Klägers genügenden vollen Erfüllung gelangen kann, so

liegt deswegen allein nicht schon eine gänzliche Fehlehe vor, deren Aufrechterhaltung sittlich nicht zu rechtfertigen

wäre.
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